
Fristenlösung genährt. Herr Ministerpräsident, Sie stehen im 
Wort,

(Beifall)

aber inzwischen haben offensichtlich die konservativen Partei
en kein Interesse mehr an der Klärung dieser Frage. Sie setzen 
auf den Lauf der Zeit. Sie hätten die Zeit besser für Verhandlun
gen nutzen sollen.

(Beifall)

In der Debatte dieses Hohen Hauses zu dieser Thematik hat 
die F.D.P. ihren Standpunkt deutlich formuliert.

1. Schwangerschaftsabbruch ist kein Mittel zur Familienpla
nung.

(Beifall)

2. Sozialethische Erziehung und Aufklärung, Anwendung und 
Weiterentwicklung nicht gesundheitsgefährdender, sicherer 
Schwangerschaftsverhütungsmittel zur Verhinderung unge
wollter Schwangerschaften und vor allem umfassende und qua
lifizierte Beratung von Frauen und, wenn gewünscht, auch Män
nern müssen einen weit höheren Stellenwert erhalten.

(Beifall)

3. Die in der DDR geltende Fristenlösung ist beizubehalten.

(Beifall)

Wir hatten auch darauf verwiesen, daß trotz unterschiedlicher 
Gesetzgebung die Schwangerschaftsabbruchrate in beiden 
deutschen Staaten im gleichen Niveau liegt. Es ist in Zeiten des 
Abtreibungstourismus und weitläufiger Umgehungsmöglich
keiten und der sogenannten Indikationslösung in einem der 
reichsten Länder der Welt ohnehin wenig glaubhaft, daß mit 
Strafandrohung und Festhalten an Gesetzestexten ein wirksa
mer Schutz des ungeborenen Lebens erreicht werden kann.

(Beifall)

Hier sind andere Möglichkeiten vorhanden, sind bessere Be
dingungen zu schaffen, die der Mutter die Entscheidung für das 
Kind erleichtern. Die F.D.P. wird auch im gesamtdeutschen Par
lament die Liberalisierung der Gesetzgebung im Sinne der Fri
stenlösung einfordern.

Meine Damen und Herren! Wir sind nicht nur auf dem Weg zur 
deutschen Einheit, sondern auch auf dem Weg nach Europa. 
Schauen wir uns auch in dieser Frage in Europa um. Die F.D.P. 
steht aber mit ihrem Namen auch als Garant für die Bewahrung 
und den Ausbau eines liberalen Rechtsstaates. Wie wollen wir 
den Bürgern erklären, daß in Abhängigkeit geographischer 
Koordinaten in einem Land nach zweierlei Gesetz Recht gespro
chen wird.

(Schwacher Beifall)

Das Wohnortprinzip ist unakzeptabel, öffnet auch hier weit
läufigen Umgehungsmöglichkeiten Tür und Tor. Was muten wir 
damit den Bürgern, Ärzten, Rechtsanwälten, Staatsanwälten 
und Richtern zu?

(Frau Birthler, Bündnis 90/Grüne: Und den Bürgerinnen?) 

Bürger bestehen sowohl aus Bürgerinnen und Bürgern.

(Heiterkeit)

(Zuruf: Das sehen wir etwas anders.)

Meine Damen und Herren! Der Einigungsvertrag wird zwar in 
Bonn paraphiert, er wird aber zwischen zwei gleichberechtigten, 
weil demokratisch legitimierten Regierungen ausgehandelt. 
Was für die F.D.P. in Bonn nicht erreichbar war, ist eine Sache.

Welchen Verhandlungsauftrag diese Kammer unserer Regie
rung auferlegt, ist aber eine andere Sache. Die F.D.P. wird sich 
auch im künftigen gemeinsamen Parlament der Verpflichtung 
stellen, sich für eine Liberalisierung der Gesetzgebung und die 
Wahrung von Rechtsstaatlichkeit einzusetzen. Die Freiheit des 
einzelnen, sein Recht auf freie Entscheidungen in allen Lebens
lagen steht im Mittelpunkt der Politik der liberalen Partei in 
Deutschland.

Meine Damen und Herren! Damit keine mißverständlichen 
Auslegungen unseres eingereichten Antrages auftreten können 
- unsere Begründung ist ohnehin eindeutig - haben wir unseren 
Text ein wenig präzisiert. Er liegt den einzelnen Fraktionen vor. 
Ich übergebe diesen Text dem Präsidium. Ich darf ihn hier noch 
einmal kurz verlesen:

„Die Regierung der DDR wird verpflichtet, in den Verhandlun
gen mit der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über 
den Vertrag zur Herstellung der Einheit Deutschlands - Eini
gungsvertrag - das Tatortprinzip für die rechtliche Bewertung 
beim Schwangerschaftsabbruch festzuschreiben, solange es 
im vereinigten Deutschland unterschiedliche gesetzliche Re
gelungen gibt.“

Ich danke Ihnen.

(Beifall)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Gottschall:

Ich danke dem Abgeordneten Wöstenberg und eröffne jetzt die 
Aussprache mit der Abgeordneten Nolte von der Fraktion CDU/ 
DA. - Ein Geschäftsordnungsantrag?

Abgeordneter:

Dürfte ich zunächst darauf hinweisen, daß dieser abgeänderte 
Antrag uns nicht vorliegt?

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Gottschall:

Danke. Das ist registriert.

Frau Nolte für die Fraktion CDU/DA:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich hatte mich na
türlich nun auch auf den Antrag vorbereitet, der mir vorlag. Ich 
kannte die Änderung nicht.

(Dr. Wöstenberg, F.D.P.: Der Inhalt ist identisch.)

Ich finde es etwas schade, daß neben der Prinzip-Tatort-Wohn- 
ort-Diskussion, die jetzt hier eigentlich geführt werden könnte, 
doch wieder die prinzipielle Diskussion zum Schwangerschafts
abbruch angeschnitten worden ist. Sie kennen eigentlich unsere 
Einstellungen gegeneinander oder miteinander, und ich hätte 
gesagt, daß man diese Diskussion kurz vor Paraphierung bzw. 
kurz vor Abschluß eines Einigungsvertrages nicht noch einmal 
auf die Tagesordnung bringt. Ich denke, wir hatten uns darüber 
verständigt.

(Zuruf: Warum nicht?)

Aus einem einfachen Grunde: Wir hatten uns eigentlich dar
über geeinigt: Wir werden diese zwei Gesetze, diese zwei rechtli
chen Regelungen, die es gibt, für eine Übergangszeit aufrechter
halten, bis das gesamtdeutsche Parlament eine einheitliche Lö
sung gefunden hat, die für alle akzeptabel wäre.

(Schwacher Beifall bei CDU/DA)

Wenn wir es jetzt wirklich ernst meinen, daß wir diese beiden 
Rechte gelten lassen, dann können wir uns das nicht wieder an
maßen und versuchen, das Recht in der Bundesrepublik ändern
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